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Mir Hochfürstlich-Heßischen gnädigstem Privilegs.
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Stück.

Citatio Edictalit.

 I) Johann Christoph Günther von hier hat sich vor ohngefehr 30 Jahren in die Fremde und de«
 v &lt;0 Vernehmen nach, nach Holland begeben, seit dieser Zeit aber weder seinen nächsten Anver

wandten, noch sonsten jemand so viel man weiß, von seinem Auffenthalt die geringste Nachricht
ertheilet: gleichwie nunjene bey so bewandten Umständen, bey hiesigem Hochfreyherrl. Gesamt-

 ( Gerichte um Verabfolgung seines Vermögens geziemend nachgesucht; als wird anforderst obbe-
sagtrr Johann Christoph Günther oder dessen rechtmäßige Erben in gefolge vecreti vom heuti-

- gen Tage, hiermit ein für allemahl auf Freytag den 22. Inn. c. a. edictaliter citiret und vor

geladen , das Vermögen resp. praevia legiümatione entweder selbst alhier in Empfang zu neh
 men, oder zu gewärtigen , daß solches denen nächsten Verwandten ab intettato, wenn sich diese

 ; an forderst als solches behörig legitimirk haben werden, gegen hinlängliche? Sicherheit verabfolgt
werden solle. Niedergandern den 8 . Jan. 1731.

tzreyherrb von Lodenhausisches Gesamt-Gericht daselbst. Lhr. Lor. Lollmanm

Verpacht - Gache »1.

 V KL fnfi der hiesige Stadt-Keller, welcher aufOstern d. I. pachtlos wird, auf andere hiernächst
«•SS bi» Jahre hinwi-d-r v-rp-,chte. werden. Di- Wohnung ist unter


